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Chronique générale

Economie

Politique économique

Politique structurelle

Die WAK des Ständerats beantragte mit einer parlamentarischen Initiative, den Ende
2003 auslaufenden reduzierten Sondersatz der Mehrwertsteuer für
Beherbergungsleistungen von 3,6% (statt 7,6%) um weitere drei Jahre zu verlängern. In
ihrer Begründung hielt die WAK unter anderem fest, dass erstens rund 60% der
Leistungen dieser Branche an im Ausland ansässige Personen verkauft (also eigentlich
exportiert) werden, dass zweitens die 1996 erfolgte Einführung des reduzierten Satzes
die Nachfrage belebt habe und dass drittens auch eine Mehrheit der EU-Staaten
Sondersteuersätze für den Tourismus kennen würden. Der Bundesrat sprach sich in
seiner Stellungnahme grundsätzlich gegen diesen Sondersatz aus, der als unspezifische
Massnahme auch einer Politik der gezielten Branchenförderung widerspreche. Das
Argument der internationalen Wettbewerbsfähigkeit liess er nicht gelten, da der
schweizerische Normalsteuersatz immer noch günstiger sei als die meisten der
reduzierten Sätze in den EU-Staaten. Trotz dieser Einwände erklärte er sich mit einer –
seiner Ansicht nach allerdings definitiv letzten – Verlängerung bis Ende 2006 als
Übergangsmassnahme einverstanden. Der Ständerat hiess die Verlängerung des
Sondersteuersatzes ohne Gegenstimme gut. 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.09.2002
HANS HIRTER

Gegen den Widerstand der SP und der Grünen bestätigte der Nationalrat den Beschluss
des Ständerats, den Ende 2003 auslaufenden reduzierten Sondersatz der
Mehrwertsteuer für Beherbergungsleistungen von 3,6% (statt 7,6%) um weitere drei
Jahre zu verlängern. Im Rahmen der Sparmassnahmen hatte das Bundesamt für Statistik
geplant, auf die Beherbergungsstatistik zu verzichten, und damit rund 2 Mio Fr.
einzusparen. Die Branche wehrte sich gegen die für ihr Marketing wichtige
Vollerhebung, und der Ständerat verabschiedete eine Empfehlung Hess (fdp, OW;
03.3347), auf diese nicht zu verzichten. 2

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.06.2003
HANS HIRTER

Die WAK des Ständerates beschloss im Frühjahr, eine parlamentarische Initiative für
eine Verlängerung des ermässigten Sondersatzes der MWST von 3,6% für
Übernachtungen in Hotels auszuarbeiten. Die WAK des Nationalrats erklärte sich mit
dieser neuerlichen Verlängerung der Reduktion bis Ende 2010 einverstanden. Der
Bundesrat bekämpfte diesen Vorschlag im Gegensatz zum letzten Mal, als das Parlament
eine Verlängerung beschlossen hatte, nicht mehr. Da er eine umfassende
Neukonzeption der Mehrwertsteuer mit einem einheitlichen Satz anstrebe, verzichte er
darauf, die Verlängerung der Gültigkeit einzelner Sondersätze zu bekämpfen. Diese
Ausnahmen würden dann, so seine Hoffnung, der Reform ohnehin zum Opfer fallen.
Gegen den Widerstand der SP und der GP im Nationalrat stimmte das Parlament der
Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sondersatzes für die Hotellerie zu. 3

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.12.2005
HANS HIRTER

Finances publiques

Impôts indirects

Die Behandlung der parlamentarischen Initiative Feigenwinter (cvp, BL) zur
Stempelsteuergesetzrevision zeigte denn auch, dass der Nationalrat durchaus bereit
war, die Stempelsteuergesetzrevision unabhängig von der neuen Finanzordnung zu
beraten: Ende September, also knapp vier Monate nach dem Vorliegen der
bundesrätlichen Botschaft, überwies er gegen den Widerstand der SP und der Grünen
die Initiative Feigenwinter. Diese unterscheidet sich vom Vorschlag des Bundesrates in
zwei wesentlichen Punkten. Zum einen soll auf diesem Weg das parlamentarische
Verfahren beschleunigt und damit der Finanzplatz schneller entlastet werden. Zum
anderen soll auf die Wiedereinführung der Stempelabgaben auf den
Lebensversicherungsprämien und auf die Besteuerung der treuhänderischen Darlehen
verzichtet werden. Dies hätte zur Folge, dass die Einnahmenausfälle für die
Bundeskasse nur zu 40% durch neue Steuern ausgeglichen würden. 4

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.09.1989
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Als Antwort auf die angebliche Verunsicherung und Verärgerung des Volkes und der
Wirtschaft über die MWSt-Verordnung forderte schliesslich eine parlamentarische
Initiative Dettling (fdp, SZ) (Mo. 93.461), dass das Parlament baldmöglichst ein eigenes
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer erlasse. Die Initiative wurde mit 96 zu 41
Stimmen gegen den Willen von Bundesrat Stich angenommen, der mit der Verordnung
zunächst zwei Jahre Erfahrungen sammeln und dann ein Ausführungsgesetz erlassen
wollte. Die Nationalratskommission für Wirtschaft und Abgaben soll nun in der ersten
Hälfte 1995 einen Gesetzesentwurf vorlegen. Gleichzeitig überwies der Nationalrat eine
Motion seiner Wirtschaftskommission (Mo. 94.347), die den Bundesrat beauftragt, bis 1.
Januar 1998 ein MWSt-Gesetz vorzulegen. Eine Motion Schüle (fdp, SH) (Mo. 94.3143),
welche vom Bundesrat ein solches Gesetz bis 1996 vorliegen haben wollte, war zuvor
vom Ständerat überwiesen worden. 5

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.12.1994
EVA MÜLLER

Im Berichtsjahr wurde verschiedentlich der Erlass von Verordnungen anstelle von
Gesetzen in Frage gestellt, wie es bei der Mehrwertsteuer der Fall ist. Nationalrätin
Spoerry(fdp, ZH) forderte mit einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 94.404), dass in
sensiblen Bereichen die politische Kontrolle durch das Parlament sichergestellt sein
müsse und mindestens die gesetzesvertretenden Verordnungen des Bundesrates der
Genehmigung durch die eidgenössichen Räte bedürfen. 6

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 31.12.1994
EVA MÜLLER

Der Entscheid zugunsten der Hotellerie gab dem Feilschen um weitere Sondertarife
Auftrieb. Nationalrat Wiederkehr (ldu, ZH) reichte eine parlamentarische Initiative ein,
die einen Sondersatz für den öffentlichen Verkehr fordert, da dieser ebenso
notleidend wie die Hotellerie sei. Nationalrat Scherrer (edu, BE) (Mo. 94.3577) forderte
auf dem Motionsweg die MWSt-Befreiung für gemeinnützige Brockenstuben, da diese
sonst in ihrer Existenz gefährdet seien. Der Nationalrat folgte mit 44:32 Stimmen aber
dem Bundesrat, der geltend machte, dass Brockenstuben Warenumsätze tätigen und
damit steuerpflichtig sind. Ein Postulat Schmid (cvp, VS) (Po. 95.3577), das die Spitex-
Dienste von der MWSt ausnehmen will, wurde vom Nationalrat hingegen an den
Bundesrat überwiesen. 7

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 22.03.1996
EVA MÜLLER

Der Nationalrat leistete einer Parlamentarischen Initiative Triponez (fdp, BE) zur MWSt-
Befreiung von Dienstleistungen der AHV- und Familienausgleichskassen diskussionslos
Folge. Die Initiative richtete sich gegen die Eidgenössische Steuerverwaltung, die dazu
übergegangen war, in den übertragenen Aufgaben ein Mandatsverhältnis zu sehen und
MWSt für nicht hoheitliche Aufgaben rückwirkend bis zur Verjährungsgrenze
einzuführen. 8

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 02.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Das Parlament beschloss, Dienstleistungen der AHV- und Familienausgleichskassen
(Pa. Iv. Triponez) sowie Prüfungen und Dienstleistungen Dritter im Bildungsbereich von
der Mehrwertsteuer zu befreien (Pa. Iv. 01.418, WAK-NR; Den Anstoss zur Änderung gab
die Pa.Iv. 00.452,  Tschäppät (sp, BE). Da Einigkeit zur Materie herrschte, reichte die
WAK-NR selber eine Pa.Iv. ein, während der Initiant seinen Vorstoss zurückzog. Siehe
dazu auch hier). 9

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.12.2001
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat hiess einstimmig eine parlamentarische Initiative seiner WAK gut, welche
die Verlängerung des Sondersteuersatzes für die Hotellerie von 3,6% bis Ende 2006
ermöglicht; im Rahmen der Neuen Finanzordnung sieht der Bundesrat eine Befristung
des Sondersteuersatzes bis Ende 2006 vor. Hingegen sprach sich die Regierung in ihrer
Antwort auf eine Interpellation Cina (cvp, VS) (Int. 02.3333) gegen einen
Sondersteuersatz für Bergbahnen aus; Steuervergünstigungen im Rahmen der
Mehrwertsteuer seien nicht der richtige Weg, um die Wettbewerbsfähigkeit der
Bergbahnen zu fördern, da dies einer indirekten Subventionierung gleichkäme. Ferner
lehnte es der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage Berberat (sp, NE)
(Anfrage 02.1030) ab, die Bestattungskosten von der Mehrwertsteuer auszunehmen
oder dem tieferen Satz von 2,4% zu unterstellen; weitere Dienstleistungen von der
Mehrwertsteuer auszunehmen, würde das Prinzip der Umsatzsteuer aushöhlen. 10

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 04.10.2002
MAGDALENA BERNATH
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Mit 92:73 Stimmen lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Rechsteiner
(sp, BS) (Pa. Iv. 01.432) ab, die eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer auf
erneuerbaren Energien forderte. Da Strom aus erneuerbaren Energien fünfmal mehr
koste als konventioneller Strom, soll er nicht noch durch Steuern belastet werden. Die
vorberatende Kommission hatte das Anliegen grundsätzlich begrüsst, wollte mit der
MWSt jedoch keine Lenkungsziele verfolgen; zudem solle die Wettbewerbsneutralität
gewahrt bleiben. Eine Motion Weigelt (fdp, SG) (Mo. 02.3274), die schweizweit
ermässigte Motorfahrzeugsteuern für verbrauchsarme Fahrzeuge verlangte, wurde auf
Antrag des Bundesrates abgeschrieben; der Bund empfahl den Kantonen, die
kantonalen Motorfahrzeugsteuern anzupassen. Diskussionslos überwies der Nationalrat
eine parlamentarische Initiative der Aargauerin Stump (sp), die verlangte, dass die
Verteilung von Forschungsgeldern auf im Rahmen eines Projektes beteiligte
Partnerinnen und Partner im universitären und ausseruniversitären Bereich von der
Mehrwertsteuer befreit werden. Die Befreiung soll sich auch auf Leistungen erstrecken,
die zwischen den Forschungsbeteiligten erbracht werden. 11

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 04.10.2002
MAGDALENA BERNATH

Basierend auf einer parlamentarischen Initiative der WAK-SR beschloss das Parlament,
den Sondersteuersatz von 3,6% für die Hotellerie bis Ende 2006 zu verlängern. 12

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Diskussionslos gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Triponez (fdp, BE)
Folge, welche Berufsunfallverhütungsmassnahmen von der MWSt ausnehmen will. Auf
Antrag des Bundesrates trat er auf eine Vorlage seiner WAK (Pa. Iv. Vaudroz (cvp, GE)
01.454) nicht ein, welche für nicht im Gemeingebrauch stehende Parkplätze, die
während länger als drei Monaten vermietet werden, die Befreiung von der
Mehrwertsteuer verlangt hatte. Chancenlos blieben auch zwei Vorstösse zur
Mehrwertsteuerbefreiung von Forstrevieren (Pa. Iv. Baader (svp, BL), 02.459) und der
gemeinnützigen Gesellschaft Emmaus Genf (Mo. Dupraz (fdp, GE), 02.3692.) 13

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Obschon Bundesrat Villiger vergeblich davor gewarnt hatte, dem Drängen von Lobbys
nachzugeben, stimmte der Nationalrat einer Vorlage seiner WAK zu, welche die
Verteilung von Forschungsgeldern auf im Rahmen eines Projektes beteiligte
Partnerinnen und Partner im universitären und ausseruniversitären Bereich von der
Mehrwertsteuer ausnehmen will. Der Ständerat trat nicht auf das Geschäft ein, weil er
zwar mit dessen Stossrichtung, nicht aber dem Vorgehen einverstanden war; es sei
möglich, die geforderten Anpassungen vorzunehmen, ohne das Gesetz zu ändern.
Gegen den Antrag des Bundesrates überwies er ein Postulat von Michèle Berger (fdp,
NE) (Po. 02.3663), das einen reduzierten Mehrwertsteuersatz von 2,4% nicht nur für
Bücher und Zeitschriften, sondern auch für elektronische Publikationen in Forschung
und Bildung verlangt; dadurch könnten insbesondere die Bibliotheken entlastet
werden. 14

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Auf Antrag seiner WAK folgte der Nationalrat in zweiter Lesung dem Ständerat und trat
nicht auf eine Vorlage ein, welche basierend auf einer parlamentarischen Initiative
Stump (sp, AG) (Pa. Iv. 01.453) eine Mehrwertsteuerbefreiung für Beiträge zur
Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung verlangte, da die eidgenössische
Steuerverwaltung inzwischen mit einer Praxisänderung dem Anliegen Rechnung trägt.
Hingegen stimmte der Rat einem Gesetzesentwurf seiner WAK zu, welcher basierend
auf einer parlamentarischen Initiative Triponez (fdp, BE)
Berufsunfallverhütungsmassnahmen von der MWSt ausnehmen will. 15

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 27.09.2004
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat trat nicht auf einen im Vorjahr von der grossen Kammer gutgeheissenen
Gesetzesentwurf ein, welcher basierend auf einer parlamentarischen Initiative Triponez
(fdp, BE) Berufsunfallverhütungsmassnahmen von der MWSt ausnehmen wollte. Der
Nationalrat lehnte sowohl eine Motion Mörgeli (svp, ZH) (Mo.03.3017) ab, welche
Sponsoring von privaten oder öffentlichen Kulturinstituten durch Privatpersonen und
Unternehmen von der Mehrwertsteuer befreien wollte als auch ein Postulat Wäfler (edu,
ZH) (Po. 05.3397), das eine WTO-konforme Transport- oder Umweltabgabe in Form
eines Mehrwertsteuerzuschlages auf importierten Produkten und Dienstleistungen
vorsah, dies als Ersatz für die LSVA-Abgaben auf den Binnentransporten in der

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 07.10.2005
MAGDALENA BERNATH
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Schweiz. 16

In Ausführung einer parlamentarischen Initiative seiner WAK billigte der Ständerat
diskussionslos eine Verlängerung des Sondersteuersatzes von 3,6% (statt 7,6%) für
Beherbergungsleistungen bis Ende Dezember 2010; die Frist läuft Ende 2006 aus. Im
Nationalrat scheiterte ein von der Linken eingebrachter Nichteintretensantrag, und in
der Detailberatung schloss sich die grosse Kammer im Einklang mit dem Bundesrat dem
Ständerat an. Hauptargument für die Weiterführung des Sondersatzes war die von der
Regierung in Aussicht gestellte Mehrwertsteuerreform; der Hotellerie könne eine
zweimalige Umstellung innert weniger Jahre nicht zugemutet werden, zudem käme die
volkswirtschaftlich bedeutsame Tourismusbranche auch in den Nachbarländern in den
Genuss von steuerlichen Privilegien. Die von der Linken bekämpfte Vorlage passierte
die Schlussabstimmung mit 42:1 Stimmen bei 2 Enthaltungen im Ständerat resp. 118:55
Stimmen bei 10 Enthaltungen im Nationalrat. 17

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Das Parlament sprach sich im Berichtjahr für eine Verlängerung des Mehrwertsteuer-
Sondersatzes für Beherbergungsleistungen aus. Der Sondersatz war 1996 wegen der
schwierigen Wirtschaftslage befristet eingeführt worden. Im Berichtsjahr wurde die
Frist in Form einer parlamentarischen Initiative der Kommission für Wirtschaft und
Abgaben (WAK-NR) bereits zum fünften Mal verlängert. Somit unterlag die Hotellerie
weiterhin dem reduzierten Satz von 3,8%, wodurch der Bund für die darauffolgenden
vier Jahre mit Mindereinnahmen von 720 Millionen Franken zu rechnen hatte. Dennoch
löste das Geschäft wenig Widerstand aus. Im Nationalrat übte lediglich die SP-Fraktion
Kritik daran. Die grosse Kammer hiess die parlamentarische Initiative mit 145 zu 36
Stimmen gut, während im Ständerat der Entscheid zu Gunsten der Verlängerung gar
einstimmig ausfiel. 18

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.06.2013
LAURENT BERNHARD

Anfang 2016 gab die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR)
einer parlamentarischen Initiative de Buman (cvp, FR) Folge, die den bis 31. Dezember
2017 gültigen Sondersatz für Beherbergungsleistungen bei der Mehrwertssteuer
(MWST) dauerhaft im Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) verankern will. Ein Teil der 14-
köpfigen Kommissionsmehrheit (8 stimmten gegen die Initiative, 1 Mitglied enthielt sich
seiner Stimme) könne sich, so die WAK-NR, jedoch nur eine Verlängerung der
Gültigkeitsdauer des Sondersatzes vorstellen. 19

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.01.2016
DAVID ZUMBACH

Im August 2016 stimmte die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK-SR) mit 9 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen dem Entschluss ihrer
Schwesterkommission zu, einer parlamentarischen Initiative de Buman (cvp, FR) Folge
zu geben. Anders als vom Initiant gefordert, unterstützte die Mehrheit der
Kommissionsmitglieder jedoch keine dauerhafte Verankerung des MWST-Steuersatzes
für Beherbungsleistungen, sondern lediglich eine Verlängerung. Die Kommission für
Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) hat nun zwei Jahre Zeit, einen
Gesetzesentwurfs auszuarbeiten. Da der aktuell gültige Sondersatz aber bereits Ende
2017 ausläuft, dürfte sie noch vor Jahresende einen Erlassentwurf präsentieren. 20

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.08.2016
DAVID ZUMBACH

Ende Oktober 2016 teilte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
(WAK-NR) mit, dass man einen Erlassentwurf zur dauerhaften Verankerung des
Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen (Sondersatz) ausgearbeitet habe.
Zur dauerhaften Sicherung der Arbeitsplätze in der Tourismusbranche müsse der
Sondersatz, so die WAK-NR weiter, nach fünf Verlängerungen nun unbefristet im Gesetz
verankert werden. Der Entwurf geht auf eine parlamentarische Initiative de Buman (cvp,
FR) zurück, die ebendies gefordert hatte. Die Publikation des Erlassentwurfs wie auch
die Eröffnung der Vernehmlassung sind auf anfangs November 2016 geplant. 21

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 26.10.2016
DAVID ZUMBACH
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Zwischen November 2016 und Februar 2017 fand die Vernehmlassung zum von der
WAK-NR ausgearbeiteten Gesetzesentwurf über die Verankerung des
Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen (Sondersatz) statt. Daran
beteiligten sich alle 26 Kantone, die sechs grössten nationalen Parteien, 13 eingeladene
und 44 weitere – hauptsächlich aus der Tourismusbranche stammende – Verbände,
Organisationen und Unternehmen. Kaum bestritten war die Fortführung des
Sondersatzes, lediglich die FDP, GLP und Suissetec argumentierten, dass dieser die
strukturellen Probleme der Beherbergungsbranche nicht nachhaltig zu lösen vermöge
und deshalb aufzugeben sei. Die Mehrheit der Teilnehmenden befürwortete hingegen
eine dauerhafte Verankerung des Sondersatzes, um nach fünfmaliger Verlängerung
Planungssicherheit für die Tourismusbranche zu schaffen. Diese könne die durch eine
Aufgabe des Sondersatzes entstehende Mehrbelastung von CHF 200 Mio. aufgrund des
schnellen Strukturwandels und des starken Frankens nicht tragen. Eine starke
Minderheit plädierte hingegen lediglich für eine weitere Verlängerung des
Sondersatzes, damit diese Privilegierung einer Branche auch in Zukunft auf ihre
Notwendigkeit hin überprüft werden könne. Zur Sprache kam auch die Einführung eines
Einheitssatzmodells, das den Aufwand der Unternehmen reduzieren würde. Auch die
FK-NR beantragte in ihrem Mitbericht an die WAK-NR deutlich eine Fortführung des
Mehrwertsteuer-Sondersatzes für Beherbergungsleistungen und sprach sich mit 13 zu 11
Stimmen knapp für eine dauerhafte Verankerung aus, da diese zielführender sei als die
periodischen Diskussionen über eine Weiterführung. Dennoch entschied sich die WAK-
NR, in ihrem Bericht an den Nationalrat vom 14. März 2017 den Räten – als Kompromiss
zwischen einer unbefristeten und einer auf drei Jahre befristeten Festlegung – eine bis
Ende 2027 befristete Verlängerung vorzuschlagen. In ihrer Beratung vom 25. April 2017
sprach sich auch die WAK-SR nach Anhörung von Dominique de Buman (cvp, FR) für
diesen Vorschlag aus. 22

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 07.11.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der Sondersession 2017 behandelte der Nationalrat den Vorschlag der WAK-NR
bezüglich des Mehrwertsteuersondersatzes für Beherbergungsleistungen. Bereits bei
den Wortmeldungen der Fraktionen zeigte sich, dass die grosse Kammer bezüglich
einer Verankerung, respektive Verlängerung des Sondersatzes gespalten war. Die CVP-,
BDP- und SVP-Vertreterinnen und Vertreter sprachen sich für eine dauerhafte
Verankerung, respektive für eine möglichst langfristige Festlegung aus. Sie alle wiesen
auf die schwierige Situation der Tourismusbranche und des Gastgewerbes hin, Duri
Campell (bdp, GR) sah entsprechend in der dauerhaften Verankerung des Sondersatzes
eine Möglichkeit zur Stärkung des „Vertrauen[s] unserer Gastronomen, unserer
Hoteliers". Die Parlamentsmitglieder der Grünen, FDP und SP wollten die Vorlage
jedoch nur unterstützen, solange der Sondersatz nur befristet verlängert wird, und die
Grünliberalen sprachen sich allgemein gegen den Sondersatz aus. Gegen die
Empfehlung der WAK-NR entschied sich der Nationalrat bei der Abstimmung knapp mit
92 zu 89 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für eine dauerhafte Verankerung des
Sondersatzes im Gesetz. Dabei zeigten sich vor allem die Fraktionen der Befürworter
deutlich gespalten. Bei der Gesamtabstimmung liessen sich dann jedoch einige FDP-
und SVP-Nationalrätinnen und Nationalräte zugunsten der dauerhaften Verankerung
umstimmen und verschafften so der Vorlage mit 114 zu 62 Stimmen (bei 10
Enthaltungen) noch eine komfortablere Mehrheit. 23

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 04.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Die WAK-SR hatte noch vor dem Entscheid des Nationalrats zugunsten einer
unbefristeten Festlegung des Mehrwertsteuersondersatzes für
Beherbergungsleistungen beschlossen, sich in Übereinstimmung mit der WAK-NR für
eine zeitlich auf zehn Jahre begrenzte Festsetzung des Sondersatzes auszusprechen.
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR) erläuterte in der ständerätlichen Beratung die
turbulente bisherige Geschichte des Sondersatzes und erklärte, dass der Bundesrat
2003 bereits einmal versucht hatte, den Sondersatz fürs Gastgewerbe aufzuheben. Der
Entschluss des Parlaments, diesen erneut zu verlängern, sei jedoch anschliessend
durch das Volk bestätigt worden, was ihm eine besondere Legitimation verleihe. Wie
bereits bei der Diskussion im Nationalrat wurde der Kompromissvorschlag auch im
Ständerat von beiden Seiten angegriffen: Eine Minderheit Caroni (fdp, AR) beantragte
die Aufhebung des Sondersatzes, während ein Antrag Engler (cvp, GR) die Zustimmung
zum nationalrätlichen Beschluss und somit zu einer unbeschränkten Festlegung des
Sondersatzes forderte. Der Ständerat entschied sich aber dafür, dem
Kompromissvorschlag der beiden WAK zuzustimmen, und lehnte die Aufhebung des
Sondersatzes mit 36 zu 8 Stimmen (keine Enthaltungen) und seine dauerhafte
Verankerung mit 32 zu 12 Stimmen (keine Enthaltungen) ab. 

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 30.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Einen Tag später, die WAK-NR hatte in der Zwischenzeit Zustimmung zum Beschluss des
Ständerats empfohlen, stimmte auch der Nationalrat der zehnjährigen Verlängerung des
Mehrwertsteuersondersatzes für Beherbergungsleistungen zu. Zuvor hatte eine
Minderheit de Buman (cvp, FR) ihren Antrag auf Festhalten am nationalrätlichen
Entscheid zurückgezogen. 24

Im Anschluss an das Differenzbereinigungsverfahren wies die Redaktionskommission –
deren Auftrag darin besteht, Vorlagen auf materielle Lücken, Unklarheiten oder
Widersprüche hin zu überprüfen – auf ein Problem bezüglich der Formulierung des
Gesetzestextes zum Mehrwertsteuersondersatz für Beherbergungsleistungen hin. So
bestand gemäss Roberto Zanetti (sp, SO) der Beherbergungssondersatz bisher aus 3.6
Prozent Basissondersatz und 0.2 Prozent IV-Zusatzfinanzierung. Während die IV-
Zusatzfinanzierung Ende 2017 ausläuft, wurde der Basissondersatz ab 1. Januar 2018 um
je 0,1 Prozentpunkt im Rahmen der FABI-Abstimmung und im Rahmen der
Altersvorsorge 2020 erhöht. Da diese Anteile entweder schon durch eine
Volksabstimmung bestätigt worden sind (FABI) oder im Rahmen eines anderen Gesetzes
dem Volk vorgelegt werden (Altersvorsorge 2020), unterstehen sie nicht mehr dem
Referendum. Entsprechend sollte der Beherbergungssondersatz gemäss
Redaktionskommission neu mit 3.6 Prozent angegeben und die beiden Erhöhungen
separat aufgeführt werden. Dadurch könne der Basissondersatz von 3.6 Prozent, nicht
aber erneut die beiden Erhöhungen, dem Referendum unterstellt werden. Dies ändere
materiell nichts, vereinfache aber auch das Vorgehen für den Fall, dass die
Altersvorsorge 2020 abgelehnt würde. Dieser Änderung pflichteten beide Räte
stillschweigend bei und nahmen anschliessend auch die Schlussabstimmung einstimmig
mit 39 Stimmen und 5 Enthaltungen (Ständerat) respektive mit 180 zu 12 Stimmen bei 4
Enthaltungen (Nationalrat) an. 25

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 15.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sport- und Kulturvereine. Anheben der Umsatzgrenze für die Befreiung von der
Mehrwertsteuerpflicht

Beruhend auf einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) erhöhten National- und
Ständerat 2021 die Umsatzgrenze für die Befreiung nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich
geführter Sport- und Kulturvereine von der Mehrwertsteuerpflicht von CHF 150'000 auf
CHF 250'000. Die Befürwortenden dieser Erhöhung wollten damit die ehrenamtliche
Arbeit unterstützen, während sie die Gegnerschaft als Wettbewerbsverzerrung
gegenüber des Gastgewerbes erachtete.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die Umsatzgrenze für die Befreiung nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich geführter
Sport- und Kulturvereine von der Mehrwertsteuerpflicht in der Höhe von CHF 150'000
werde heute von zahlreichen Vereinen überschritten, erklärte Olivier Feller (fdp, VD) im
Juni 2017. Deren ehrenamtlicher Einsatz, unter anderem auch in der Ausbildung
Jugendlicher, solle aber honoriert und die Umsatzgrenze entsprechend angehoben
werden, forderte er in einer parlamentarischen Initiative. Eine neue Umsatzgrenze von
beispielsweise CHF 500'000 hätte mit jährlichen Steuereinbussen von CHF 5 bis 10
Mio., wie der Bundesrat im Rahmen einer Interpellation Feller (Ip. 17.3029) erklärt habe,
verkraftbare Folgen, so Feller weiter. Dieser Einschätzung stimmte im September 2018
auch die WAK-NR zu, die der Initiative mit 18 zu 2 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) Folge
gab. Im August 2019 stimmte die WAK-SR der Entscheidung ihrer Schwesterkommission
mit 5 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zu, weshalb die nationalrätliche Kommission
nun während zweier Jahre eine entsprechende Vorlage ausarbeiten wird. Diese
Arbeiten begann die Kommission im Oktober 2019 damit, dass sie die Verwaltung mit
einem Bericht zu offen gebliebenen Fragen beauftragte. 26

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.08.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Im September 2017 reichte Erich Hess (svp, BE) eine parlamentarische Initiative ein, mit
der er die Schwelle der Mehrwertsteuerpflicht für Unternehmungen mit Sitz in der
Schweiz auf einen Umsatz von CHF 150'000 erhöhen wollte. Die aktuelle Schwelle von
CHF 100'000 werde schnell erreicht, zudem gelte die höhere Schwelle bereits für
gemeinnützige Organisationen und ehrenamtliche Vereinigungen. Da die
Mehrwertsteuer gerade für KMU und Start-ups überproportional grossen
bürokratischen Aufwand mit sich bringe, solle diese Schwelle für alle juristischen
Personen vereinheitlicht werden. Anklang fand die Initiative bei der WAK-NR, die ihr mit
13 zu 11 Stimmen Folge gab, nicht aber bei ihrer Schwesterkommission, welche die
bestehende Umsatzgrenze für angemessen hielt und die die Initiative mit 4 zu 3
Stimmen ablehnte. Obwohl die Mehrheit der WAK-NR ihre Zustimmung im Oktober
2019 in einem Kommissionsbericht noch einmal unterstrich, lehnte der Nationalrat die
parlamentarische Initiative mit 106 zu 78 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen den Willen
der SVP- und der FDP.Liberale-Fraktion sowie vereinzelter weiterer Stimmen ab. Die
Kommissionsminderheit hatte Ablehnung beantragt, weil die Erhöhung der Schwelle
eine Verschärfung der Wettbewerbsverzerrungen und der Konkurrenzsituation
gegenüber ausländischen Anbietern sowie Steuerausfälle von CHF 100 Mio. zur Folge
hätte. 27

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 03.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im März 2019 reichte Franz Grüter (svp, LU) eine parlamentarische Initiative gegen die
MWST-Belastung auf Steuern und Abgaben bei Treibstoffen ein. Dass die
Mehrwertsteuer bei Treibstoffen nicht nur auf den Mehrwert, sondern auch auf Steuern
und Abgaben erhoben werde, sei missbräuchlich, widerspreche der Logik der
Mehrwertsteuer und koste 7 Rappen pro Liter Treibstoff. Entsprechend sollen
Mineralölsteuersatz, Mineralölsteuerzuschlag und Importabgaben auf Treibstoffe
zukünftig nicht mehr in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden. Im August 2020
gab die WAK-NR dem Anliegen knapp mit 12 zu 12 Stimmen bei 1 Enthaltung und
Stichentscheid von Präsident Lüscher (fdp, GE) Folge. Den Argumenten, der Staat solle
keine Steuern auf Steuern erheben und tiefere Steuern wirkten sich positiv auf das
Wirtschaftswachstum aus, standen Argumente entgegen, wonach die Änderung
Mindereinnahmen von CHF 230 Mio. und weitere Forderungen nach Ausnahmen mit
sich bringen würde sowie die klimapolitischen Ziele unterlaufe. 28

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.08.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im August 2020 legte die WAK-NR ihren Vorentwurf zur parlamentarischen Initiative
Feller (fdp, VD) für eine Anhebung der Umsatzgrenze für die Befreiung nicht
gewinnstrebiger, ehrenamtlich geführter Sport- und Kulturvereine von der
Mehrwertsteuerpflicht vor. Einstimmig beantragte die Kommission, die entsprechende
Umsatzgrenze von bisher CHF 150'000 auf CHF 200'000 zu erhöhen. Damit könnten die
Steuerbelastung und der administrative Aufwand für die Vereine bei vergleichsweise
geringen Steuerausfällen von CHF 1 Mio. pro Jahr reduziert werden. Eine stärkere
Anhebung auf CHF 300'000 lehnte die Kommission mit 21 zu 1 Stimmen ab, da dadurch
zu grosse Wettbewerbsverzerrungen gegenüber dem Gastgewerbe entstehen würden,
dessen Umsatzgrenze weiterhin bei CHF 100'000 liegt. Alternativ hatte die Kommission
auch die Möglichkeit diskutiert, die Umsatzgrenze bei CHF 150'000 zu belassen und
stattdessen Leistungen an Festanlässen und Grümpelturnieren von der Mehrwertsteuer
auszunehmen. Dabei wäre aber die Missbrauchsgefahr zu gross gewesen, sprach sich
die Kommission in ihrer Medienmitteilung gegen diese Möglichkeit aus. 29

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.08.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im Zeichen der Corona-Pandemie stand auch eine parlamentarische Initiative von
Marco Chiesa (svp, TI), mit der der Initiant «bestimmte Produkte mit Schutzwirkung»,
insbesondere Masken, Handdesinfektionsmittel und Handschuhe, von der
Mehrwertsteuer ausnehmen oder zu einem reduzierten Satz besteuern wollte. Bereits
jetzt seien Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer möglich – etwa aus sozialen oder
konjunkturellen Gründen –, nun sollten auch die Kosten dieser momentan
unentbehrlichen Produkte gesenkt werden, um das Alltagsbudget der Menschen zu
entlasten, forderte Chiesa. Mit denselben Überlegungen habe der Bundesrat auch
bereits die Zölle auf diese Produkte ausgesetzt. 
Mit 11 zu 1 Stimme entschied sich die SGK-SR gegen Folgegeben. Mit dem Vorschlag
würden nicht die Preise reduziert, sondern lediglich die Marge der Importeure erhöht,
argumentierte die Kommission. Zudem käme es zu Abgrenzungsproblemen, etwa mit
Bauschutzmasken. Schliesslich könne das Thema in die Revision des
Mehrwertsteuergesetzes aufgenommen werden, falls die Problematik im Herbst 2021
noch relevant sein sollte. 30

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.04.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Im April 2021 veröffentlichte die WAK-NR ihren Entwurf zur Forderung, dass die Grenze
der Mehrwertsteuerpflicht für ehrenamtlich geführte, nicht gewinnstrebige Sport-
und Kulturvereine und gemeinnützige Institutionen, die heute bei CHF 150'000 pro
Jahr liegt, erhöht wird. Die Mehrwertsteuer bereite den Vereinen einen «erheblichen
finanziellen und administrativen Aufwand» und binde dadurch Ressourcen, die
andersweitig eingesetzt werden könnten. Die Kommission schlug, wie in der
parlamentarischen Initiative gefordert, eine Erhöhung der Umsatzgrenze auf CHF
200'000 vor, wovon 106 Vereine und gemeinnützige Organisationen profitieren würden
und wodurch dem Bund ungefähr CHF 1 Mio. jährlich an Steuereinnahmen entgehen
würde. 

Im August 2021 nahm der Bundesrat Stellung zum Entwurf. Wie bereits in der Debatte
zur parlamentarischen Initiative sprach er sich gegen die  Erhöhung der Umsatzgrenze
aus, weil er Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Leistungserbringenden
befürchtete. Dies würde überdies dadurch verschärft, dass die meisten Leistungen der
betroffenen Vereine und Institutionen bereits von der Mehrwertsteuer befreit sind
(etwa Eintrittsgelder bei Veranstaltungen). Schliesslich bestünden bereits
administrative Erleichterungen für Vereine und gemeinnützige Institutionen durch
Pauschalsteuersätze, betonte er. 31

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.08.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2021 setzte sich der Nationalrat mit dem Entwurf der WAK-NR zur
Grenze der Mehrwertsteuerpflicht für ehrenamtlich geführte, nicht gewinnstrebige
Sport- und Kulturvereine und gemeinnützige Institutionen auseinander. Daniela
Schneeberger (fdp, BL) und Samuel Bendahan (sp, VD) präsentierten den Entwurf zur
Umsetzung der parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) für die Kommission:
Demnach soll die Umsatzgrenze für die entsprechenden Vereine von CHF 150'000 auf
CHF 200'000 erhöht werden. Die bisherige Grenze werde von den Vereinen «relativ
schnell überschritten», die danach nötige Mehrwertsteuerabrechnung sei aber trotz
der Pauschalsteuersatzmethode für die ehrenamtlich tätigen Personen sehr
kompliziert. Von der Erleichterung würden nur wenige Vereine – Bendahan sprach von
106 Vereinen – profitieren, diese aber teilweise sehr stark. Nachdem sich
Sprecherinnen und Sprecher der SVP, der SP, der FDP, der Grünen sowie der Mitte für
eine Annahme des Entwurfs ausgesprochen hatten, verteidigte Finanzminister Mauer
die Forderung des Bundesrates nach Nichteintreten. Der Bundesrat bezweifelte
einerseits die Verhältnismässigkeit, wenn 106 Vereinen jährliche Einsparungen über
CHF 1 Mio. gewährt würden, während die Vereine insgesamt jährlich CHF 70 Mio. J+S-
Gelder erhielten. Damit stehe der bürokratische Aufwand «in keinem Verhältnis» zum
Nutzen dieser Massnahme. Andererseits kritisierte Maurer die
Wettbewerbsverzerrungen gegenüber den Gastro-Betrieben – etwa wenn die Vereine
eine Buvette oder eine Festwirtschaft betreiben –, welche ab einem Umsatz von CHF
100'000 steuerpflichtig sind. Wie sich in den vorgängigen Voten abgezeichnet hatte,
sprach sich der Nationalrat erst mit 169 zu 14 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) für
Eintreten aus und nahm den Entwurf anschliessend in der Gesamtabstimmung mit 170
zu 15 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. Ablehnend äusserte sich nur eine Mehrheit der
GLP-Fraktion sowie je ein Mitglied der SP- und der FDP-Fraktion. 32

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 22.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2021 bereinigte das Parlament die Vorlage für eine Erhöhung der
Grenze der Mehrwertsteuerpflicht für ehrenamtlich geführte, nicht gewinnstrebige
Sport- und Kulturvereine und gemeinnützige Institutionen. 

Zu Beginn der Wintersession erhöhte der Ständerat die Schwelle der Umsatzgrenze für
die entsprechenden Vereine noch stärker auf CHF 300'000, die WAK-SR hatte
ursprünglich eine Erhöhung von CHF 150'000 auf CHF 200'000 vorgeschlagen. Mit
dieser erneuten Erhöhung würden lediglich Werbeleistungen, gastgewerbliche
Leistungen, Sponsoring und die Vermietung gewisser Vereinslokalitäten unter dem
entsprechenden Betrag neu nicht mehr mehrwertsteuerpflichtig, argumentierte Stefan
Engler (mitte, GR) für die Kommission. So müssten zusätzlich zu den 45 Sportvereinen,
11 Kulturinstitutionen und 5 sozialen Vereinen, die von einer Grenze von CHF 200'000
profitieren würden, 76 Sportvereine, 22 Kulturinstitutionen und 6 soziale Vereine keine
Mehrwertsteuern mehr bezahlen. Die Mindereinnahmen des Bundes würden dabei von
CHF 1 Mrd. auf CHF 3 Mrd. ansteigen. Erneut wies Finanzminister Maurer erfolglos auf
das fehlende Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Revision hin. Mit einer Enthaltung, aber
ohne Gegenstimmen nahm der Ständerat den Entwurf an (31 zu 0 Stimmen).

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Im Nationalrat waren sich die Kommissionsmehrheit und eine Minderheit Feller (fdp,
VD) nicht einig, ob man am Vorschlag der WAK-NR von CHF 200'000 festhalten oder
dem Ständerat beipflichten solle, wobei gemäss Kommissionssprecherin Schneeberger
(fdp, BL) und Kommissionssprecher Bendahan (sp, VD) für die Überlegungen der
Mehrheit insbesondere die Angst vor einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber der
Gastrobranche zentral waren. Mit 106 zu 78 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich
die Mehrheit für Festhalten aus. 
In der Folge einigten sich die beiden Kammern auf einen Kompromissvorschlag in Form
eine Grenze von CHF 250'000, welchen die WAK-SR in der Zwischenzeit eingebracht
hatte.

Deutlich sprachen sich beide Kammern in den Schlussabstimmungen für die Änderung
des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer aus: Mit 178 zu 14 Stimmen (bei 1
Enthaltung) hiess der Nationalrat mit Ausnahme der Grünliberalen Fraktion die
Änderung gut, der Ständerat tat dies einstimmig (43 zu 0 Stimmen). 33

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Joders (svp, BE) parlamentarische Initiative zur Gleichstellung diverser
Spitexorganisationen erhielt einen Dämpfer, als die SGK des Ständerates ihr die
Unterstützung versagte. Deutlich, mit 12 zu einer Stimme, waren die
Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitiker der kleinen Kammer der Ansicht,
die hauswirtschaftlichen Leistungen der gewinnorientierten Spitex-Organisationen
nicht von der Mehrwertsteuerpflicht befreien zu wollen. Begründet wurde dieser
Entscheid mit möglichen Abgrenzungsproblemen. Bevor eine rechtliche Gleichstellung
der öffentlichen und der privaten Spitex angestrebt werden könne, bedürfe es überdies
weiterer Abklärungsarbeiten. Besonders in finanziellen Aspekten gebe es offene Punkte
– zum Beispiel betreffend Mehrwertsteuer, betreffend Beiträge zur Förderung von
Altershilfe und auch in Bezug auf die Mengensteuerung –, die noch traktandiert werden
müssten. Ferner zeigten sich die Kommissionsangehörigen skeptisch, ob private Spitex-
Dienstleister überhaupt gewillt seien, gleiche Pflichten auferlegt zu bekommen wie die
öffentlichen Spitexorganisationen.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 04.07.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Oktober 2016 wurde schliesslich das Aus der parlamentarischen Initiative Joder (svp,
BE) besiegelt. Nach dem Folgeleisten in der Kommission des Erstrates und dem Nein in
der Schwesterkommission war es eigentlich am Plenum des Erstrates, hierzu ein Urteil
zu fällen. So weit kam es jedoch nicht, die SGK des Nationalrates zog die Initiative
zurück. Begründet wurde dies mit den gleichen Vorbehalten, welche die SGK-SR
formuliert hatte. Mit 12 zu 7 Stimmen wurde der Rückzug beschlossen. Damit war das
Thema aber noch nicht vom Tisch, da sich bereits abgezeichnet hatte, dass hierzu eine
Kommissionsmotion eingereicht werden würde. Mit dieser sollten die noch zu grossen
Vorbehalte und offenen Fragen zu Joders Ansinnen angegangen werden. Die
Gleichstellung diverser Spitexorganisationen musste also fortan auf anderem Wege
angestrebt werden.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.10.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Médecins et  personnel soignant

Eine von Verena Herzog (svp, TG) übernommene, von Nationalrat Joder (svp, BE) 2014
eingereichte parlamentarische Initiative zur rechtlichen Gleichstellung der
öffentlichen und privaten Spitex erhielt im Februar 2016 Auftrieb. Der Initiant wollte
alle Spitexorganisationen rechtlich gleich behandeln, ungeachtet ihres institutionellen
Status. Besonders bezüglich Mehrwertbesteuerung und des Bezugs von Fördergeldern
für die Altershilfe sollten die Spiesse gleich lang gemacht werden. In Joders Fokus
standen dabei besonders die privaten Spitexorganisationen, die einen
Wettbewerbsnachteil hätten. Die SGK des Nationalrates stimmte Anfang 2016 mit 13 zu
10 Stimmen (2 Enthaltungen) der Initiative mit dem Ziel zu, eine Vielfalt von Spitex-
Angeboten zu fördern und eine Vereinheitlichung bezüglich der Mehrwertsteuerpflicht
herbeizuführen. Die Kommission wollte eine gute ambulante Versorgung durch
gemeinnützige öffentliche, wie auch gewinnorientierte und innovative private Spitex-

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.02.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Dienstleister sicherstellen. 34

Nachdem die SGK-NR die Ergebnisse der Vernehmlassung zum indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative zur Kenntnis genommen hatte, unterbreitete sie
Mitte Oktober 2019 ihrem Rat den entsprechenden Gesetzesentwurf. Dabei stellte sie
folgende Massnahmen vor, wie dem Fachkräftemangel und der fehlenden Attraktivität
des Pflegeberufs begegnet werden könne: Zum einen sollen dem Pflegepersonal mehr
Kompetenzen zugestanden werden. So sollen Pflegefachfrauen und -männer nach
Vereinbarung mit den Versicherern gewisse Leistungen, die vom Bundesrat definiert
werden, selbständig ohne ärztliche Anordnung durchführen dürfen. Zum anderen sollen
Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen verpflichtet werden, Pflegefachleute
auszubilden. Dabei müssten die Kantone für mindestens einen Teil der ungedeckten
Kosten, die im Rahmen der praktischen Ausbildungsleistungen anfallen, aufkommen,
wobei sie vom Bund während acht Jahren unterstützt würden. Weiter sah die SGK-NR
eine Verpflichtung der Kantone vor, Personen die eine Pflegeausbildung an einer
Höheren Fachschule oder Fachhochschule absolvierten, während ihrer Ausbildung mit
finanziellen Beiträgen unter die Arme zu greifen. Auch hier solle der Bund den
Kantonen während acht Jahren mit finanziellen Mitteln zur Seite stehen. Um das
Potential von Leuten auszuschöpfen, die nach altem Recht ein Pflegediplom erworben
hatten, und diesen den Zugang zu heutigen Aus- und Weiterbildungen zu eröffnen,
beabsichtigte die Kommission zudem, ein Anschlussangebot für diese Personengruppe
zu schaffen. Der Verpflichtungskredit, mit dem die SGK-NR die Ausbildungsoffensive
während den acht Jahren zu finanzieren plante, soll einen Umfang von maximal CHF
469 Mio. aufweisen. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) wollte nicht auf die Vorlage
eintreten, da sie der Ansicht war, dass dadurch in einem Bereich hohe Kosten zu Lasten
des Bundes verursacht würden, der in die Zuständigkeit der Kantone und der Branche
falle. Ferner bestünde die Gefahr einer Mengenausweitung, wenn das
Pflegefachpersonal gewisse Leistungen ohne ärztliche Anordnung durchführen
könnte. 35

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.10.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Mai 2020 führte die SGK-SR die Beratung zum indirekten Gegenvorschlag zur
Pflegeinitiative fort. Während der Covid-19-Pandemie sei die essentielle Rolle von
Pflegefachpersonen ersichtlich geworden, schrieb die Kommission in ihrer
Medienmitteilung. Daher habe sie sich noch einmal mit dem im Februar getroffenen
Entscheid zur finanziellen Unterstützung von Auszubildenden im Pflegebereich befasst.
Mit 6 zu 6 Stimmen und dem Stichentscheid des Präsidenten Paul Rechsteiner (sp, SG)
habe sie sich im Gegensatz zur vorhergehenden Kommissionssitzung für die
entsprechenden Beiträge ausgesprochen, wenn die Kantone die Pflegefachkräfte in
Ausbildung mit Lebensunterhaltsbeiträgen unterstützten. Infolgedessen sollen für acht
Jahre rund CHF 400 Mio. – also gut CHF 100 Mio. mehr als noch im Februar vorgesehen
– für die Ausbildungsoffensive bereitgestellt werden. Wie der Nationalrat beabsichtigte
die SGK-SR zudem die Stärkung der Kompetenzen des Pflegefachpersonals. So sollen
Pflegefachpersonen in der Lage sein, gewisse Leistungen ohne die Anordnung eines
Arztes oder einer Ärztin zu erbringen, diese direkt mit der Krankenkasse abzurechnen
und «einfachere Pflegeleistungen an weniger gut qualifiziertes Personal [zu]
delegieren». Mit 7 zu 6 Stimmen entschied sich die Kommission jedoch dafür, dass dies
nur für Spitexorganisationen, Pflegeheime und Pflegefachpersonen gelten soll, die im
Vorfeld mir den Krankenkassen eine entsprechende Vereinbarung eingegangen sind.
Die Vorlage wurde schlussendlich mit 10 zu 0 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
verabschiedet. 36

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 26.05.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Sommersession 2020 befasste sich der Ständerat mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Bevor das Stöckli ohne Gegenantrag auf die
Vorlage eintrat, bedankten sich zahlreiche Rednerinnen und Redner beim
Pflegepersonal und würdigten dieses für den geleisteten Einsatz während der Covid-19-
Pandemie. Doch Applaus alleine reiche nicht; diesbezüglich waren sich viele
Standesvertreterinnen und -vertreter einig. Es seien Massnahmen gefordert, um die
Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern und somit dem Pflegemangel
entgegenzuwirken. Die Schweiz sei heute nicht in der Lage, auch nur die Hälfte der
benötigen Pflegefachpersonen auszubilden, so Maya Graf (gp, BL). Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) fügte an, es müsse mittels Bezahlung, Wertschätzung und
zugestandenen Kompetenzen dafür gesorgt werden, dass die ausgebildeten Fachkräfte
ihrem Beruf nicht vorzeitig den Rücken zukehren würden. Erreichen wolle dies der

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 10.06.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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indirekte Gegenvorschlag einerseits mit einer Ausbildungsoffensive und andererseits
mit mehr Verantwortung für das Pflegepersonal. 
Für ersteres müssten die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden, wolle man nicht
vom Ausland abhängig werden, hob Pirmin Bischof (cvp, SO) hervor. Dazu gehörten die
finanzielle Unterstützung der Kantone durch den Bund, wenn sie Pflegefachkräften in
Ausbildung bezüglich Lebenshaltungskosten unter die Arme greifen. Dieser Entscheid
konnte mit 23 zu 22 Stimmen knapp gegenüber einer Minderheit Dittli (fdp, UR)
durchgesetzt werden, der die Finanzierung als Sache der Kantone betrachtete. Anders
als der Nationalrat und linke Ratsmitglieder rund um eine Minderheit Carobbio
Guscetti, welche die Kantone zu entsprechenden Beiträgen verpflichten wollten, setzte
die Mehrheit des Ständerates diesbezüglich jedoch mit 32 zu 13 Stimmen auf
Freiwilligkeit. Allgemein gutgeheissen wurde die Ausbildungsverpflichtung von
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitexorganisationen und die damit
zusammenhängende Pflicht der Kantone mindestens einen Teil der ungedeckten Kosten
der praktischen Ausbildungsleistungen, die bei den Leistungserbringern anfallen, zu
übernehmen. Dabei soll ihnen während acht Jahren die Unterstützung des Bundes
zukommen. Der Ständerat kalkulierte für die beiden Punkte der Ausbildungsoffensive
CHF 369 Mio. seitens des Bundes ein, also gut CHF 100 Mio. weniger als der
Nationalrat.
Bezüglich des zweiten Instruments zur Aufwertung der Pflege – die Ausweitung der
Kompetenzen –, stimmte das Stöckli mit 32 zu 10 Stimmen dafür, dass
Pflegefachpersonen gewisse vom Bundesrat festgelegte Leistungen selbständig ohne
ärztliche Anordnung durchführen und zu Lasten der Krankenkassen abrechnen sollen
dürfen, womit der Rat der Kommissionsmehrheit statt einer Minderheit Hegglin (cvp,
ZG) folgte. Im Unterschied zum Nationalrat beabsichtigte der Ständerat mit 28 zu 16
Stimmen allerdings, dass dazu im Vorfeld Vereinbarungen zwischen Pflegenden,
Spitexorganisationen und Pflegeheimen auf der einen Seite und den Versicherern auf
der anderen Seite getroffen werden müssten. Während diese Kompetenzerweiterung
einer Minderheit Carobbio Guscetti zu wenig weit ging und sie erklärte, dass damit die
Initianten und Initiantinnen kaum überzeugt werden könnten, ihr Volksbegehren
zurückzuziehen, zeigte sich neben gewissen Ratsmitgliedern auch Gesundheitsminister
Berset grundsätzlich nicht einverstanden mit der Möglichkeit zur direkten Abrechnung.
So befürchtete der Bundesrat Mehrkosten und warnte davor, die Liste der
Leistungserbringenden zu verlängern. 
In der Gesamtabstimmung stimmte der Ständerat dem indirekten Gegenvorschlag mit
36 zu 4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zu. 37

Ende August 2020 machte sich die SGK-NR an die Differenzbereinigung zum indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Sie teilte dabei in den wesentlichen Punkten die
vom Nationalrat eingenommene Haltung. Mit 14 zu 11 Stimmen bekräftigte die
Kommission ihre Position zur Verpflichtung der Kantone, Auszubildende im
Pflegebereich finanziell zu unterstützen, indem sie mit einem gewissen Betrag dazu
beitragen, ihren Lebensunterhalt zu decken, wobei sich auch der Bund an den Kosten
beteiligen soll. Hinsichtlich der Kompetenzen des Pflegepersonals folgte die SGK-NR
mit 20 zu 5 Stimmen dem Ständerat und forderte, diese so zu erweitern, dass neben
der Erbringung von Pflegeleistungen auch die Delegation von einfachen Aufgaben an
weniger gut qualifiziertes Personal möglich sein soll. Im Unterschied zum Stöckli lehnte
die Kommission mit einer knappen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen die Forderung ab,
dass Pflegepersonen, Spitex-Organisationen und Pflegeheime selbständig erbrachte
Leistungen nur dann in Rechnung stellen dürfen, wenn sie zuvor eine Vereinbarung mit
den Krankenkassen getroffen haben. 38

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Oktober 2020 befasste sich die SGK-SR mit den Differenzen bezüglich des
indirekten Gegenvorschlags zur Pflegeinitiative. Dabei wollte sie für die beiden
verbleibenden Differenzen an der Version des Ständerates festhalten. Zum einen war
sie der Ansicht, dass die Kantone vom Bund finanzielle Unterstützung erhalten sollten,
falls sie Pflegefachpersonen in Ausbildung mit einem gewissen Betrag zur Deckung ihrer
Lebenshaltungskosten unter die Arme greifen. Anders als der Nationalrat stimmte die
Kommission jedoch mit 8 zu 5 Stimmen dafür, dass es den Kantonen selber überlassen
sein sollte, ob sie den angehenden Pflegefachfrauen und -männern solche Beiträge
überhaupt zur Verfügung stellen wollen. Zum anderen sprach sich die SGK-SR mit 7 zu 6
Stimmen dafür aus, dass die Abrechnung gewisser Pflegeleistungen ohne ärztliche
Anordnung lediglich durch Pflegefachpersonen, Spitexorganisationen und Pflegeheime
erfolgen dürfe, die im Vorfeld mit den Krankenversicherungen eine entsprechende

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Vereinbarung getroffen haben. Im Hinblick auf die Behandlung des Geschäfts im
Ständerat gibt es für beide Differenzen je einen Minderheitsantrag, der jeweils den im
Nationalrat getroffenen Beschlüssen entspricht. 39

In der Wintersession 2020 beschäftigte sich der Ständerat erneut mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Dabei hielt er an den beiden bestehenden
Differenzen fest. Zum einen stimmte die kleine Kammer mit 29 zu 14 Stimmen dafür,
dass die Kantone angehende Pflegefachpersonen mit Ausbildungsbeiträgen ausstatten
können und dabei vom Bund während acht Jahren unterstützt werden, allerdings –
anders als vom Nationalrat gefordert – nicht dazu verpflichtet werden sollen. Während
Gesundheitsminister Berset die Kann-Formulierung befürwortete und argumentierte,
auf diese Weise würden CHF 100 Mio. eingespart, fanden die Worte von
Minderheitssprecherin und Mitglied des Initiativkomitees, Marina Carobbio Guscetti
(sp, TI), welche von 65'000 fehlenden Pflegefachkräften im Jahr 2030 und der
Abhängigkeit vom Ausland sprach, bei ihren Ratskolleginnen und -kollegen nicht
genügend Gehör. Zum anderen beharrte das Stöckli mit 23 zu 18 Stimmen darauf, dass
bezüglich der selbständigen Abrechnung von Leistungen durch die Pflegefachpersonen
mit der OKP die Leistungserbringenden im Vorfeld eine Vereinbarung mit den
Versicherern abschliessen müssten. Auch hier hielt Carobbio vergeblich entgegen, dass
es sich dabei «faktisch [um] eine Aufhebung des Vertragszwangs durch die Hintertür»
handle, wodurch ein Rückzug der Initiative unwahrscheinlich werde. 40

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 30.11.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2021 der Mehrheit seiner vorberatenden
SGK-NR, die – wie bereits zuvor der Ständerat und die SGK-SR – nicht bereit war, vom
eigenen Standpunkt bezüglich der beiden verbleibenden Differenzen zum indirekten
Gegenvorschlag der Pflegeinitiative abzurücken. Sinnbildlich dafür stand Manuela
Weichelt-Picards (al, ZG) Aussage, wonach «[i]m Yoga [...] gerne gesagt [wird], dass man
ein Mantra mindestens 108-mal wiederholen soll. Zum Glück haben wir das
Parlamentsgesetz, das uns ein 108-maliges Pingpong nicht erlaubt».
Die erste noch bestehende Differenz hatte die Ausbildungsbeiträge durch die Kanton
zum Inhalt. Verena Herzog (svp, TG) appellierte für eine zum Grossenteil aus SVP-
Mitgliedern bestehende Minderheit, die Lebensunterhaltsbeiträge an angehende
Pflegefachpersonen für die Kantone nicht verpflichtend, sondern – wie vom Ständerat
vorgesehen – freiwillig zu gestalten. Dadurch würde der jeweiligen Situation der
Kantone Rechnung getragen. Denn diese wären am besten dazu in der Lage, den
eigenen Handlungsbedarf einzuschätzen. Barbara Gysi (sp, SG) hielt dem allerdings
entgegen, dass ein drastischer Mangel an Pflegefachpersonen bestehe und viele
interessierte Personen gerade durch diese Freiwilligkeit und den tiefen
Ausbildungslohn von einer entsprechenden Ausbildung abgebracht würden. Es sei
daher wichtig, an der Beitragspflicht festzuhalten. Mit 115 zu 72 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) stimmte die grosse Kammer für den Antrag der Kommissionsmehrheit,
die ebendiese Pflicht vorsah.
Der zweite Punkt, in dem die Volksvertreterinnen und -vertreter mit den
Standesvertreterinnen und -vertrern uneinig waren, betraf die selbständige
Abrechnung durch Pflegefachpersonen, Spitex-Organisationen und Pflegeheime mit der
OKP. Anders als das Stöckli wollte der Nationalrat mit 109 zu 84 Stimmen (bei 1
Enthaltung) von einer im Vorfeld getroffene Vereinbarung mit den Versicherern
bezüglich der entsprechenden Leistungen absehen. Die gleiche
Kommissionsminderheit wie bei der ersten Differenz argumentierte vergeblich mit
Mengenausweitungen, die ohne entsprechende Vereinbarung aufträten – ein Einwand,
den Kommissionssprecherin Ruth Humbel (mitte, AG) nicht gelten liess, da mit der
direkten Abrechnung auch eine Reduktion der Arztbesuche einhergehe und somit
Arztkosten verringert werden könnten. 41

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 03.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Fünf Tage nach der Nationalratsdebatte war es im März 2021 bereits wieder am
Ständerat, die beiden noch offenen Differenzen bezüglich des Gegenvorschlags zur
Pflegeinitiative zu debattieren. Erich Ettlin (mitte, OW) verkündete, es hätten im
Nachgang der Behandlungen in der Wintersession 2020 vielversprechende Gespräche
zwischen Vertreterinnen und Vertretern der beiden Kammern, des Initiativkomitees
und der Arbeitgeberorganisationen stattgefunden, mit dem Ziel, eine
Kompromisslösung zu finden. Vor dem Hintergrund dieser Gespräche schlug Ettlin im
Namen der SGK-SR vor, bezüglich der Differenz zu den Ausbildungsbeiträgen dem
Vorschlag des Nationalrates zuzustimmen und somit die Kantone zur Finanzierung

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 08.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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entsprechender Beiträge in die Pflicht zu nehmen. Für die zweite Differenz, bei welcher
es um die selbständige Erbringung von Pflegeleistungen und um die Abrechnung über
die OKP ging, sah die Kommission eine Kompromisslösung vor. Sie hielt zwar daran fest,
dass Vereinbarungen zwischen Leistungserbringenden und Versicherungen getroffen
werden sollten, um eine Mengenausweitung zu verhindern. Anders als ursprünglich
vorgesehen sollten die entsprechenden Verträge allerdings nicht zwischen einzelnen
Leistungserbringenden und der OKP abgeschlossen werden, sondern landesweit
zwischen ihren Verbänden. Ettlin erachtete die Vorlage in dieser Form als «einen
griffigen und auch für die Initiantinnen vorteilhaften Gegenvorschlag». Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) sicherte als Mitglied des Initiativkomitees dem vorliegenden
Kompromiss ihre Unterstützung zu. Stillschweigend folgte der Ständerat in beiden
Punkten seiner Kommission. Da immer noch eine Differenz vorhanden war, gelangte das
Geschäft in die Einigungskonferenz. 42

Die Einigungskonferenz zum indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative empfahl
dem Parlament mit 23 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) bei der noch offenen
Differenz zur selbständigen Erbringung und Abrechnung von Pflegeleistungen dem vom
Ständerat ausgearbeiteten Kompromiss zu folgen. Dies taten die beiden Kammern in
der Frühjahrssession 2021 denn auch mit 175 zu 2 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
respektive ohne Gegenstimme mit 42 Stimmen (ohne Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung stimmte die grosse Kammer dem Geschäft mit 194 zu 1 Stimme zu,
die kleine Kammer mit 43 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Der einzige Parlamentarier,
der sich gegen den Gegenvorschlag aussprach, war Nationalrat Philippe Nantermod
(fdp, VS). 43

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Assurances sociales

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

Im Vorfeld der Beratung der 11. AHV-Revision verabschiedete die SGK des Nationalrates
eine parlamentarische Initiative, wonach künftig der vollständige Ertrag aller für die
AHV erhobenen Mehrwertsteuerprozente – also auch jener des 1999 eingeführten
„Demographieprozents“ – vollumfänglich dem AHV-Fonds zugute kommen müssen. In
seiner Stellungnahme beharrte der Bundesrat darauf, dass weiterhin 17% dieser
Einnahmen in die Bundeskasse fliessen sollen. Er begründete dies damit, dass die Höhe
des Bundesbeitrages an die AHV (rund 17% deren Gesamtausgaben) ebenfalls durch die
demographische Entwicklung beeinflusst werde. Das Plenum des Nationalrates war
jedoch anderer Meinung. Mit 124 zu 34 Stimmen bei 15 Enthaltungen gab es, gegen den
Willen der FDP und der LP, der parlamentarischen Initiative Folge. Unter dem Eindruck
der beschwörenden Worte des Finanzministers lehnte es der Ständerat (trotz
gegenteiligem Antrag seiner Kommission) jedoch mit 23 zu 18 Stimmen ab, auf die
Vorlage einzutreten. Der Nationalrat beharrte mit 101 zu 57 Stimmen auf seinem ersten
Beschluss. Die kleine Kammer liess sich von diesem klaren Entscheid zwar etwas
verunsichern, aber nicht umstimmen: mit Stichentscheid der Präsidentin bestätigte sie
ihren Nichteintretensentscheid, weshalb der Vorstoss von der Traktandenliste
gestrichen wurde. 44

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.12.2000
MARIANNE BENTELI

Assurance-invalidité (AI)

Eine parlamentarische Initiative der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Ständerates forderte, dass aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage das
Inkrafttreten der IV-Zusatzfinanzierung um ein Jahr verschoben werden soll. Der
Bundesbeschluss über eine befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze sah eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf
den 1. Januar 2010 vor. Aufgrund der Krise wollte die Kommission des Ständerates diese
Anhebung nun auf den 1. Januar 2011 verschieben. Eine frühere
Mehrwertsteueranhebung würde zu einer Kaufkraftabschöpfung bei der Bevölkerung
führen, welche die rezessive Entwicklung zusätzlich verschärfen würde. Im Ständerat
war die parlamentarische Initiative nicht zuletzt aufgrund des ungewöhnlichen
Vorgehens umstritten. This Jenny (svp, GL) beantragte das Nichteintreten auf die
Vorlage. Er sah in der Verschiebung der Inkraftsetzung der Mehrwertsteueranhebung
ein Manöver, um sich in der Abstimmungskampagne die Unterstützung der
Wirtschaftsverbände zu sichern. Diesen Antrag lehnte der Ständerat jedoch mit 31 zu 1
Stimme ab. In der Gesamtabstimmung wurde die Initiative mit 28 zu 1 Stimme

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 09.12.2009
LINDA ROHRER
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angenommen, allerdings bei 7 Enthaltungen, welche vorwiegend aus dem rechten Lager
kamen und sich grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wandten. In
der Schlussabstimmung nahm der Ständerat die parlamentarische Initiative mit 34 zu 4
Stimmen bei 4 Enthaltungen und der Nationalrat mit 114 zu 9 Stimmen an. 45

Eine im Vorjahr vom Ständerat überwiesene parlamentarische Initiative seiner
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, welche forderte, das Bundesgesetz
über die Sanierung der Invalidenversicherung an den Bundesbeschluss über die
Änderung der befristeten Zusatzfinanzierung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze
zeitlich anzupassen, wurde im Berichtsjahr von der grossen Kammer behandelt. Hier
gab es Widerstand von Seiten der SVP-Fraktion. Diese wollte anstelle der CHF 5 Mrd.,
die aus dem AHV-Fonds an den neu geschaffenen IV-Fonds übertragen werden, dem
IV-Fonds ein zinsloses, rückzahlbares Bundesdarlehen in gleicher Höhe gewähren. Der
Minderheitsantrag wurde jedoch mit 117 zu 53 Stimmen abgelehnt. In der
Gesamtabstimmung passierte die Gesetzesvorlage den Nationalrat mit 118 zu 54
Stimmen. 46

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 02.03.2010
LUZIUS MEYER

Assurance-maladie

Da die nationalrätliche SGK auf Antrag von Bundesrätin Dreifuss, welche auf die
Folgearbeiten des "Krankenversicherungs-Gipfels" verwies, einen Vorschlag ihrer
Subkommission für einen Bundesbeschluss über befristete Massnahmen gegen die
Kostensteigerung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung knapp ablehnte,
reichte Nationalrat Rychen (svp, BE) eine analoge parlamentarische Initiative ein. Sie
verlangt den Erlass eines Bundesbeschlusses zur Einsparung von Kosten im
Gesundheitswesen auf den Ebenen Spitex, Pflegeheime und (Nicht-)Zulassung neuer
Leistungserbringer. Der Nationalrat gab dieser Initiative in seiner Sommersession mit 96
zu 80 Stimmen Folge. 47

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI
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